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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Ziele des Studiums und Zweck der Prüfungen, Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im Masterstudien-
gang Informatik. Der erfolgreiche Abschluss weist nach, dass die Kandidatinnen und Kandidaten 
tiefergehende wissenschaftliche Kenntnisse erworben haben und die Fähigkeit besitzen, diese 
anzuwenden und in fachliche Zusammenhänge einzuordnen. 

(2) Das Studium soll den Kandidatinnen und Kandidaten unter Berücksichtigung der Anforderungen 
und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen vertieften fachlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einord-
nung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

(3) Die Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudium in Informatik erfüllt, wer einen mindes-
tens sechssemestrigen Bachelorstudiengang in dem Fach Informatik mit insgesamt mindestens 
180 ECTS Leistungspunkten mit der Gesamtnote von 3,0 oder besser abgeschlossen hat.  

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Grund der vorgelegten Unterlagen über den Zugang zum 
Masterstudium. Das Ergebnis wird der Bewerberin oder dem Bewerber unverzüglich schriftlich 
mitgeteilt. Ein ablehnender Bescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

(5) Wenn die Voraussetzungen für den Zugang nach Absatz 3 nicht vollständig erfüllt sind, kann der 
Prüfungsausschuss den Zugang zum Masterstudium von zusätzlich zu erbringenden Leistungs-
nachweisen und Fachprüfungen aus dem Bachelor-Studiengang im Fach Informatik abhängig 
machen (Auflagen). Der Prüfungsausschuss kann im Zugangsbescheid festlegen, bis wann die 
Auflagen zu erfüllen sind. 

(6) Liegen die Unterlagen nach Absatz 3 aus von der Bewerberin bzw. dem Bewerber nicht zu ver-
tretenden Gründen noch nicht vollständig vor, können Einzelnachweise erbracht werden. Der 
Prüfungsausschuss kann in diesem Fall ausnahmsweise den Zugang zum Masterstudium unter 
dem Vorbehalt des vollständigen Nachweises für einen Zeitraum von bis zu einem Semester 
nach Einschreibung aussprechen (§ 49 Abs. 6 Satz 4 HG). 

(7) Soweit dieser Masterstudiengang einer Zulassungsbeschränkung unterliegt (NC-Studiengänge), 
finden die Absätze 5 und 6 keine Anwendung. 

§ 2 
Abschlussgrad 

Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Bergische Universität Wuppertal den Grad „Master of Sci-
ence“, abgekürzt „M. Sc.“. 

§ 3 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt für den Masterstudiengang Informatik einschließlich der Abschluss-
arbeit vier Semester.  

(2) Für die gesamte Arbeitsbelastung des Studiums einschließlich der Präsenzzeiten, Vor- und 
Nachbereitungen sowie der Abschlussarbeit werden insgesamt 120 Leistungspunkte (LP) verge-
ben, davon entfallen 30 Leistungspunkte auf die Abschlussarbeit. Ein Leistungspunkt entspricht 
einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden (ECTS-
Leistungspunkt). 

§ 4 
Prüfungsfristen und -termine 

(1) Die Prüfungstermine sind so festzusetzen, dass das Masterstudium einschließlich der Ab-
schlussarbeit innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgeschlossen werden kann. 

(2) Die Prüfungen werden in der Regel bis zum Ende des jeweiligen Semesters abgenommen.  
(3) Die Anmeldung zu den Modulprüfungen (§ 11) hat spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen 

Prüfungstermin zu erfolgen. 
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(4) Bei Prüfungen, die als Serviceleistungen aus anderen Abteilungen/Fakultäten angeboten werden, 
bestimmt die servicegebende Stelle den Anmeldezeitraum. 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen bilden die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften 
und die Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik einen Prüfungsaus-
schuss. Er besteht aus sieben Mitgliedern, von denen vier der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, eines der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
zwei der Gruppe der Studierenden angehören. Die bzw. der Vorsitzende, die Stellvertreterin bzw. 
der Stellvertreter und die weiteren Mitglieder werden vom Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungs-
prozessrechts. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zu-
ständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent-
scheidungen. Der Prüfungsausschuss berichtet der Fakultät regelmäßig, mindestens einmal im 
Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten, einschließlich der tatsächlichen 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 
Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Universität offen zu legen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studienplanes. Der Prüfungsaus-
schuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden und die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter übertragen; dies gilt nicht für Ent-
scheidungen über Widersprüche und den Bericht an die Fakultät. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder der 
Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter und mindestens einer weiteren Hochschullehrerin bzw. ei-
nem weiteren Hochschullehrer insgesamt mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me der bzw. des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken 
bei der Bewertung, Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, bei der 
Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen bzw. Prüfern und Beisitze-
rinnen bzw. Beisitzern nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizu-
wohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 6 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisit-
zer. Er kann die Bestellung der bzw. dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer 
darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Master-  oder Diplomprüfung oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt und, sofern nicht wichtige Gründe eine Abweichung erfor-
dern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Zur 
Beisitzerin bzw. zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Mas-
ter- oder Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(3) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen und 

Kandidaten die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor dem 
Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang 
ist ausreichend. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 5 Abs. 6, Sätze 2 und 3 
entsprechend. 
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§ 7 
Anerkennung und Anrechnung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Leistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
len, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengängen an aus-
ländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden auf 
Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unter-
schied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Die anerkannten Leistungen werden als 
Studien- oder Prüfungsleistungen in Modulen dieser Prüfungsordnung angerechnet; sie können 
auch in Form eigener Module auf den Wahlpflichtbereich des Studiengangs angerechnet werden.  

 Auf Antrag werden sonstige Kenntnisse und Qualifikationen höchstens bis zur Hälfte der Studien- 
und Prüfungsleistungen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkannt, wenn diese Kennt-
nisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind. 

(2) Für die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rah-
men von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln das Akademische 
Auslandsamt sowie die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Für die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusam-
menarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend.  

(4) Über Anträge auf Anerkennung und Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 3 entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Studierenden haben die für die Anerkennung und Anrechnung erforderli-
chen Unterlagen in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form vorzulegen. Über entspre-
chende Anträge ist innerhalb von drei Monaten nach vollständiger Vorlage aller erforderlichen In-
formationen zu dem jeweiligen Antrag zu entscheiden. Der Prüfungsausschuss kann die Ent-
scheidung über die Anerkennung und Anrechnung auf die Prüfungsausschussvorsitzende oder 
den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen.  

(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-
ziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Die 
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.  

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrech-
nung. 

(7) Wird die Anerkennung oder Anrechnung versagt, so ist dies zu begründen und der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitzu-
teilen. 

§ 8 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatinnen 
oder Kandidaten zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder wenn sie 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. Die Kandidatinnen und Kandidaten können sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweili-
gen Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von der Prüfung abmelden. Diese Regelung gilt 
nicht für die Abschlussarbeit. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 Satz 1 und 2 geltend gemachten Grün-
de müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der Kandidatinnen bzw. Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen At-
testes, aus dem sich die Prüfungsunfähigkeit ergibt, verlangt werden. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer oder eines vom 
Prüfungsausschuss benannten Vertrauensärztin oder Vertrauensarztes verlangen. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe an, wird den Kandidatinnen bzw. Kandidaten dies schriftlich mit-
geteilt. 
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(3) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung 
durch Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer getroffen und von ihr bzw. ihm oder dem jewei-
lig Aufsicht Führenden aktenkundig gemacht. In schwerwiegenden Fällen oder im Wiederho-
lungsfall kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Fakultätsrates darüber hinaus die bis-
herigen Teilprüfungen für nicht bestanden erklären, oder das Recht zur Wiederholung der Prü-
fung aberkennen und die gesamte Prüfung für endgültig nicht bestanden erklären. Eine Kandida-
tin oder ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der 
jeweiligen Prüferin oder dem Prüfer oder Aufsicht Führenden in der Regel nach Abmahnung von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Gründe für den Ausschluss sind 
aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin 
oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. Vor einer 
Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Die Kandidatinnen und Kandidaten können innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entschei-
dungen nach Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

(5) Belastende Entscheidungen sind den Kandidatinnen und Kandidaten unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

II. Masterprüfung 
 

§ 9 
Zulassung 

Zur Masterprüfung ist zugelassen, wer 
- auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 an der Bergischen Universität Wuppertal für den Masterstudien-

gang Informatik eingeschrieben oder gemäß § 52 Abs. 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zu-
gelassen ist, 

- eine Erklärung vorgelegt hat, aus der hervorgeht, dass im Studiengang Informatik an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes keine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung endgültig nicht bestanden wurde und dass die oder der Studierende sich in keinem ande-
ren Prüfungsverfahren in demselben Studiengang befindet; entsprechendes gilt für Studiengänge, 
die eine erhebliche inhaltliche Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen, sowie für Prü-
fungsverfahren in sich nicht wesentlich unterscheidenden Modulen nach § 10 in einem anderen 
Studiengang einer Hochschule. 

§ 10 
Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus dem erfolgreichen Abschluss der Module und der Abschlussarbeit 
(Master-Thesis). Die Masterprüfung ist bestanden, wenn 120 Leistungspunkte in den Modulen 
und Modulabschlussprüfungen gemäß der Modulbeschreibung (Anhang) erworben worden sind. 
Die Modulbeschreibung ist Bestandteil dieser Prüfungsordnung. Die Modulprüfungen werden 
studienbegleitend abgelegt, das Leistungspunktekonto wird beim Prüfungsausschuss geführt. 

(2) Die Masterprüfung erstreckt sich im Einzelnen auf das Abschlussprojekt und die Bereiche:  
Kernbereich 
SKap.InfPrak Spezielle Kapitel der Praktischen Informatik 9 LP 
SKap.InfThe  Spezielle Kapitel der Theoretischen Informatik 9 LP 
FBE207 Digitale Transformation 6 LP 
AKap.InfPrak Ausgewählte Kapitel der Praktischen Informatik 6 LP 
AKap.InfThe Ausgewählte Kapitel der Theoretischen Informatik 6 LP 
AKap.InfTech Ausgewählte Kapitel der Technischen Informatik 6 LP 
SKap.InfAuD Spezielle Kapitel zu Algorithmen und Datenstrukturen 9 LP 

Vertiefungsbereich Data Analytics 
INF52 Introduction to Data Science  9 LP 
INF53 Statistical Network Analysis  6 LP 
MAT-W7 Weiterführung Stochastik: Angewandte Statistik  9 LP 
SKapDataA Spezielle Kapitel in Data Analytics  9 LP 
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Auf.Stat Fortgeschrittene Kapitel der Statistik 9 LP 
WaTh Wahrscheinlichkeitstheorie 9 LP 
INF55 Seminar Data Analytics 3 LP 
FBE0255 Information Retrieval 6 LP 
AKapData Ausgewählte Kapitel in Data Analytics 6 LP 
INF58 Machine Learning on Graphs 6 LP 
FBE0252 Deep Learning 6 LP 

Vertiefungsbereich Scientific Computing 
Algo2 Parallel Algorithms 9 LP 
Algo1 Discrete Methods for Numerical Computation 9 LP 
VerNum Verifikationsnumerik 9 LP 
INF56 Special Topics in Scientific Computing 9 LP 
SKap.NAaA Special Topics in Numerical Analysis and Algorithms 9 LP 
AKap.NAaA Selected Topics in Numerical Analysis and Algorithms 6 LP 
NumAna1 Numerical Analysis and Simulation 1 9 LP 
NumAna2 Numerical Analysis and Simulation 2 9 LP 
NM3 Numerical Linear Algebra 6 LP 
INF57 Seminar Scientifc Computing 3 LP 
STopSC Selected Topics in Scientific Computing  6 LP 

Vertiefungsbereich Computer Engineering 
FBE209 Digitalisierung und informationstechnische Netzwerke 6 LP 
FBE0259 Kommunikationssicherheit für moderne Anwendungen 6 LP 
FBE0260 Theoretische Grundlagen der Angewandten Kryptographie 6 LP 
FBE0147 Multimodale Mensch-Maschine-Systeme 6 LP 
FBE0117 System- und Softwareentwicklung  6 LP 
FBE0085 Informationsverarbeitung 6 LP 
FBE0099 Numerische Methoden des Computational Engineering 6 LP 
FBE0182 Entwurf digitaler Systeme in VHDL 6 LP 
FBE208 Digital Media 6 LP 
FBE0084 Informationstechnik für elektrische Energiesysteme 6 LP 
FBE212 Seminar Computer Engineering 3 LP 
AKapData Ausgewählte Kapitel in Data Analytics 6 LP 
FBE0253 Blockchain - Technology and Applications 6 LP 

Fachübergreifend 
CompFi1 Computational Finance 1 9 LP 
CompFi2 Computational Finance 2 9 LP 
SKap.WM Spezielle Kapitel der Wirtschaftsmathematik 9 LP 
AKap.WM Ausgewählte Kapitel der Wirtschaftsmathematik 6 LP 
FBE0138 Integrierte Hochfrequenzschaltungen in der Kommunikationstechnik 6 LP 
FBE0122 Theoretische Nachrichtentechnik 7 LP 
FBE0200 Methodischer Entwurf elektronischer Systeme 6 LP 
FBE0087 Komponenten für Mobilfunksysteme 6 LP 
FBE0132 Regenerative Energiequellen 6 LP 
FBE0100 Optimierungsmethoden der Regelungstechnik 6 LP 
FBE0202 Einführung in MATLAB/Simulink für die elektrische Energietechnik 3 LP 

Zusatzqualifikation 
Sprach Fremdsprachen 6 LP 
Z.Gründ Grundzüge des Gründungsmanagements 12 LP 
Verm Vermittlung und Unterricht 6 LP 
   
INF.MScAbsch Abschlussprojekt Master Informatik (Thesis und Kolloquium) 30 LP 

(3) Für die Auswahl der Module gelten folgende Bedingungen: Im gewählten Vertiefungsbereich sind 
39 LP nachzuweisen und 18 LP müssen in einem anderen Vertiefungsbereich erworben werden. 
Mindestens 9 LP müssen aus dem fachübergreifenden Bereich erworben werden und mindestens 
6 aus dem Bereich der Zusatzqualifikationen. Die übrigen Leistungspunkte, die nicht durch die 
Masterthesis erworben werden müssen aus dem Kern- oder einem beliebigen Vertiefungsbereich 
gewählt werden. In dem gewählten Vertiefungsbereich ist jeweils das dazugehörige Seminar zu 
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wählen, d.h, im Vertiefungsbereich Data Analytics das Seminar Data Analytics, im Vertiefungsbe-
reich Scientific Computing das Seminar Scientific Computing und im Vertiefungsbereich Compu-
ter Engineering das Seminar Computer Engineering. 

(4) Auf der Grundlage der Modulbeschreibung (Anhang) wird ein Modulhandbuch erstellt. Das Mo-
dulhandbuch enthält verbindliche und detaillierte Angaben zu 
− den zu erwerbenden Lernergebnissen, 
− den strukturierenden Modulkomponenten, insbesondere Inhaltsbeschreibungen sowie Ver-

anstaltungsformen und –umfang, 
− der Verteilung der Arbeitslasten für die Vorbereitung der Teilnahme an den und die Nachbe-

reitung der Veranstaltungen auf die einzelnen Modulkomponenten, 
− den verpflichtenden oder empfohlenen Voraussetzungen für die Teilnahme an Veranstaltun-

gen und Prüfungen, 
− den Wahlmöglichkeiten zwischen den alternativen Modulkomponenten, 
− dem Umfang der Arbeitslast der Modulprüfung und unbenoteter Studienleistungen, soweit 

dieser nicht schon in der ausgewiesenen Arbeitslast der Modulkomponenten enthalten ist, 
sowie 

− ergänzenden Aussagen, die das Studium und die Prüfung näher beschreiben. 
Das Modulhandbuch ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Es ist bei Bedarf und unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben des Absatzes 2 und der Modulbeschreibung (Anhang) an diesen 
anzupassen. 

§ 11 
Prüfungen, Nachweise und Leistungspunkte 

(1) In den Prüfungen zum Erwerb der Leistungspunkte soll die Kandidatin oder der Kandidat nach-
weisen, dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt, spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag und mit den geläufigen Methoden des Fa-
ches Problemlösungen erarbeiten kann. Die Modulprüfungen werden nach Maßgabe der Modul-
beschreibung (Anhang) durchgeführt. 

(2) Die Leistungspunkte werden auf Grund individuell erkennbarer Leistungen erworben. Die Prüfun-
gen sind nach § 16 Abs. 1 zu benoten. 

(3) Die Prüfungen, die nach Maßgabe der Modulbeschreibung in ihrer Wiederholbarkeit einge-
schränkt sind, sind jeweils von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Hiervon kann abgewi-
chen werden, wenn bei Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung noch mindestens eine Wiederho-
lungsmöglichkeit besteht. Die Note der Prüfung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen. 

(4) Die Bewertung der schriftlichen Prüfungen gemäß Absatz 2 ist dem Kandidaten oder der Kandi-
datin nach spätestens 6 Wochen mitzuteilen. 

(5) Die Prüfungen des Absatzes 3 können, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden 
gelten entsprechend der Angabe in der jeweiligen Modulbeschreibung (Anhang) uneingeschränkt 
oder zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 

(6) Die Form, in der unbenotete Studienleistungen in den Komponenten eines Moduls erworben 
werden können, wird vorbehaltlich einer Festlegung in der Prüfungsordnung oder der Modulbe-
schreibung von den Lehrenden bei der Ankündigung der Veranstaltung festgelegt. Die Prüferin-
nen und Prüfer bzw. Lehrenden sind angehalten, den Umfang der unbenoteten Studienleistungen 
und der dazu notwendigen Vorbereitungen so zu gestalten, dass sie den durch die Anzahl der 
Leistungspunkte vorgegebenen Arbeitsumfang nicht überschreiten. 

12 
Nachteilsausgleich 

(1) Machen die Kandidatinnen und Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie we-
gen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, die Prü-
fung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses den Kandidatinnen und Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
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(2) Für Schwerbehinderte im Sinne des Sozialgesetzbuches IX, für Körperbehinderte und für chro-
nisch Kranke sind Ausnahmen von den prüfungsrechtlichen und -organisatorischen Regelungen 
und Fristen zu treffen, die die Behinderung oder chronische Erkrankung angemessen berücksich-
tigen. Der Antrag ist mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung zu verbinden. 

(3) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutter-
schutzgesetzes gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
(BEEG) über die Elternzeit greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des Studierenden unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest. 

§ 13 
Prüfungsformen 

Prüfungen können nach Maßgabe der Modulbeschreibung in den nachfolgend aufgeführten und gere-
gelten Formen abgelegt werden. Sehen Modulbeschreibungen alternative Prüfungsformen vor, erfolgt 
die Festlegung der Prüfungsform nach Maßgabe der Modulbeschreibung. 

1. Mündliche Prüfungen 
 a) In mündlichen Prüfungen soll festgestellt werden, ob die Kandidatinnen oder Kandidaten Zu-

sammenhänge der Prüfungsgebiete erkennen und darstellen können sowie spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu beantworten vermögen. 

 b) Mündliche Prüfungen sind vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkun-
digen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abzulegen. Von der 
Gegenwart eines Beisitzers oder einer Beisitzerin kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-
Bestehen der jeweiligen Prüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. 
Darüber hinaus sind mündliche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder 
von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen, wenn die Nachvollziehbarkeit der mündlichen Prüfung 
nicht gesichert ist. Die Dauer der mündlichen Prüfung ist durch die Modulbeschreibungen 
zwischen 20 und 60 Minuten festzulegen.  

 c) Die Prüferin oder der Prüfer legt die Note der mündlichen Prüfung aufgrund der erbrachten 
Gesamtleistung gemäß § 16 Abs. 1 fest. Vor der Festsetzung der Note haben die Prüferinnen 
oder Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer zu hören. 

 d) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Das Ergebnis der Prüfung ist den Kandidatinnen und Kandidaten im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

 e) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer 
zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

2. Schriftliche Prüfungen unter Aufsicht (Klausuren) 
 a) In schriftlichen Prüfungen unter Aufsicht (Klausuren) soll festgestellt werden, ob die Kandida-

tinnen oder Kandidaten in der Lage sind, in einem begrenzten Zeitrahmen mit begrenzten 
Hilfsmitteln eine den Anforderungen entsprechende Aufgabe zu lösen. Die Dauer der Klausu-
ren ist durch die Modulbeschreibungen zwischen 60 und 240 Minuten festzulegen. Die Aufga-
ben sind so zu stellen, dass bei der Bearbeitung grundlegende Kenntnisse zu Inhalten und 
Methoden des Faches sowie die Fähigkeit nachgewiesen werden können, Wissen im Sinne 
der gestellten Aufgabe anzuwenden. 

 b) Schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren sind grundsätzlich durch zwei Prüferinnen oder 
Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-Bestehen der jeweili-
gen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die Bewertung 
erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 c) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der schriftlichen Prüfung (Klausur) 
aus dem arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfern vergebenen Noten. Die Bekannt-
gabe der Bewertung erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach dem Prüfungstermin. Innerhalb 
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eines Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gele-
genheit zur Einsicht in ihre Klausurarbeit zu geben. 

3. Prüfungen durch schriftliche Hausarbeiten 
 a) In Prüfungen in Form von schriftlichen Hausarbeiten soll festgestellt werden, ob die Kandida-

tinnen oder Kandidaten in der Lage sind, in einer begrenzten Zeit eine den Anforderungen 
entsprechende Aufgabe inhaltlich und methodisch selbstständig zu bearbeiten und das Er-
gebnis fachlich und sprachlich angemessen darzustellen. Thema, Umfang und Bearbeitungs-
zeit der schriftlichen Hausarbeit werden von einer Prüferin oder einem Prüfer festgelegt. 

 b) Prüfungen in Form von schriftlichen Hausarbeiten sind grundsätzlich durch zwei Prüferinnen 
oder Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-Bestehen der 
jeweiligen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die Be-
wertung erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 c) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der schriftlichen Hausarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfern vergebenen Noten. Die Bekanntgabe der 
Bewertung erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach dem Abgabetermin. Innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit 
zur Einsicht in ihre schriftliche Hausarbeit zu geben. 

4. Elektronische Prüfungsarbeiten  
 a) Eine „E-Prüfung“ ist eine Prüfung, deren Erstellung, Durchführung und Auswertung (mit Aus-

nahme der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine „E-Prüfung“ ist zulässig, sofern sie 
dazu geeignet ist nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat die 
Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie durch 
andere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 b) Die „E-Prüfung“ ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder 
Protokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, 
in die mindestens die Namen der Protokollführerin oder Protokollführer sowie der Prüfungs-
kandidatinnen und Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie evtl. besondere 
Vorkommnisse aufzunehmen sind. Es muss sichergestellt werden, dass die elektronischen 
Daten eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden kön-
nen. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 21 die Möglich-
keit der Einsichtnahme in die computergestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Er-
gebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich der Musterlösung, das Bewertungs-
schema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen zu archivieren. 

 c) Den Studierenden ist vor der Prüfung Gelegenheit zu geben, sich mit den Prüfungsbedingun-
gen und dem Prüfungssystem vertraut zu machen. 

 d) Prüfungen in Form von elektronischen Prüfungsarbeiten sind grundsätzlich durch zwei Prüfe-
rinnen oder Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-Bestehen 
der jeweiligen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die 
Bewertung erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 e) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der elektronischen Prüfungsarbeit 
aus dem arithmetischen Mittel der von den beiden Prüfern vergebenen Noten. Die Bekannt-
gabe der Bewertung erfolgt innerhalb von acht Wochen nach dem Prüfungstermin. Innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gele-
genheit zur Einsicht in ihre elektronischen Prüfungsarbeiten zu geben. 

5. Prüfungen im Antwortwahlverfahren  
 a) In Prüfungen im Antwortwahlverfahren löst die Kandidatin oder der Kandidat unter Aufsicht 

schriftlich gestellte Fragen durch die Angabe der zutreffend befundenen Antworten aus einem 
Katalog vorgegebener Antwortmöglichkeiten. Das Antwortwahlverfahren wird in dazu geeigne-
ten Modulen auf Antrag der Prüferinnen und Prüfer mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses angewandt. 

 b) Die Prüfungsfragen müssen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermittelnden Kenntnisse 
und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 

 c) Die Festlegung der Prüfungsfragen und der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (Prüfungs-
aufgaben) erfolgt durch die Prüferinnen und Prüfer. Dabei ist schriftlich festzuhalten, welche 



10 
 

der Antwortmöglichkeiten als zutreffende Lösung der Prüfungsfragen anerkannt werden. 
 d) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat mindestens 60 % der ge-

stellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der von der Kandidatin 
oder dem Kandidat zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 15 % die durchschnitt-
lichen Prüfungsleistungen der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die im zurücklie-
genden, drei Prüfungstermine umfassenden Vergleichszeitraum erstmalig an der Prüfung 
teilgenommen haben. 

 e) Die Leistungen in der schriftlichen Prüfung sind wie folgt zu bewerten: Wurde die für das Be-
stehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl gemäß Buchstabe d) zutreffend beantworteter 
Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

  sehr gut  (1,0)  wenn mindestens 98 %,   
   (1,3) wenn mindestens 93 %  bis 97 % 
  gut  (1,7)  wenn mindestens 89 %  bis 92 %, 
   (2,0)  wenn mindestens 85 % bis 88 %, 
   (2,3) wenn mindestens 81 %  bis 84 %, 
  befriedigend  (2,7) wenn mindestens 77 %  bis 80 %, 
   (3,0) wenn mindestens 73 %  bis 76 %, 
   (3,3) wenn mindestens 69 % bis 72 %, 
  ausreichend  (3,7) wenn mindestens 65 % bis 68 %, 
   (4,0) wenn mindestens 60 % bis 64 % 

  der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden.  
Die Note lautet "nicht ausreichend" (5,0), wenn die erforderliche Mindestzahl gemäß Buchsta-
be d) zutreffend beantworteter Prüfungsfragen nicht erreicht wurde. Bei einer von 60 % ab-
weichenden Mindestbestehensgrenze sind die Prozentpunkte proportional anzupassen.  

 f) Die Bewertung der Prüfung hat folgende Angaben zu enthalten:  
  1. die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Prüfungs-

fragen, 
  2. die erforderliche Mindestzahl zutreffend zu beantwortender Prüfungsfragen (Bestehens-

grenze), 
  3. im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantworteten 

Fragen die Mindestanforderungen übersteigt, 
  4. die von der Kandidatin oder dem Kandidaten erzielte Note. 
 g) Die Prüferinnen und Prüfer haben bei der Auswertung der Prüfungsleistungen darauf zu ach-

ten, ob sich auf Grund der Häufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prüfungsfragen An-
haltspunkte dafür ergeben, dass die Prüfungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich 
nach der Durchführung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Antwortmöglichkeiten 
fehlerhaft formuliert wurden, gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als nicht gestellt. Die 
Zahl der Prüfungsaufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist die vermin-
derte Aufgabenzahl zugrunde zu legen. Die Verminderung der Prüfungsaufgaben darf sich 
nicht zum Nachteil der Prüflinge auswirken. 

6. Präsentation mit Kolloquium 
 a) In Prüfungen in Form einer Präsentation mit Kolloquium soll festgestellt werden, ob die Kandi-

datin oder der Kandidat ein fachliches oder praktisches Thema selbstständig bearbeiten und 
das Ergebnis einem Fachpublikum darstellen und vermitteln kann sowie in einer Diskussion 
erläutern bzw. argumentativ zu verteidigen vermag. 

 b) Die Regelungen unter Nr. 1 Buchstaben b) – e) gelten entsprechend. 

7. Sammelmappe 
 a) Bei der Prüfungsform der Sammelmappe erarbeitet die Kandidatin oder der Kandidat mehrere 

über ein oder mehrere Semester verteilte Aufgabenstellungen in Form von bearbeiteten 
Übungsaufgaben, Protokollen, Vorträgen oder anderen Leistungen, die auf ein Modul bezo-
gen auch aus mehreren Modulkomponenten und Lehrveranstaltungen stammen können. 

 b) Die Ergebnisse der Einzelleistungen werden durch eine Prüferin oder einen Prüfer, die oder 
der nach § 6 bestellt wird, in einer Gesamtbetrachtung begutachtet und bewertet. Die Modul-
beschreibungen können über diese Form der Sammelmappe mit Begutachtung hinaus festle-
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gen, dass Begutachtung und Bewertung der gesamten Sammelmappe mit einer abschließen-
den Einzelleistung in Form entweder einer mündlichen Prüfung, einer schriftlichen Prüfung 
(Klausur) oder einer Hausarbeit nach den an anderer Stelle der Prüfungsordnung getroffenen 
Regelungen verbunden ist. Die gemäß § 16 festzulegende Note schließt alle im Rahmen der 
Sammelmappe erbrachten Leistungen ggf. einschließlich der vorgenannten abschließenden 
Prüfung ein. 

 c) Die Modulbeschreibungen können festlegen, dass die Einzelleistungen der Sammelmappe 
durch die jeweilige Lehrende oder den jeweiligen Lehrenden unverbindlich vorbegutachtet und 
vorbewertet werden, die oder der für diese Vorbegutachtung und Vorbewertung zur Prüferin 
oder zum Prüfer nach § 6 bestellt ist. Sofern die Zahl der geforderten Einzelleistungen die 
Anzahl der Modulkomponenten nicht übersteigt, können die Modulbeschreibungen zudem 
festlegen, dass diese Vorbegutachtungen von Einzelleistungen gegenüber dem Prüfungsaus-
schuss dokumentiert werden, der diese Vorbewertung der Prüferin oder dem Prüfer für die 
abschließende Gesamtbegutachtung und –bewertung der Sammelmappe zur Verfügung stellt. 

 d) Sofern die Modulbeschreibungen keine Festlegungen zu Form, Frist und Dokumentation der 
zu erbringenden Einzelleistungen treffen, gibt der Prüfungsausschuss zu geeigneter Zeit, in 
der Regel spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit, bekannt, in welcher Form und Frist die 
Einzelleistungen der Sammelmappe zu erbringen, auf welche Weise sie zu dokumentieren 
sind und ggf. durch die zur Prüferin bestellte Lehrende oder den zum Prüfer bestellten Leh-
renden vorzubegutachten sind. 

 e) Muss eine Prüfung in Form einer Sammelmappe wiederholt werden, so legt die für die Ge-
samtbegutachtung und -bewertung bestellte Prüferin oder der hierzu bestellte Prüfer gegebe-
nenfalls fest, welche der in der Sammelmappe nachzuweisenden Einzelleistungen nicht wie-
derholt werden müssen, und macht dies aktenkundig. Die nicht zu wiederholenden Einzelleis-
tungen müssen für die erneute Gesamtbegutachtung und -bewertung erneut vorgelegt wer-
den. 

8. Integrierte Prüfungen  
 a) In integrierten Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin in ei-

nem begrenzten Zeitraum eine den Anforderungen entsprechende Aufgabe lösen und das 
Ergebnis anschließend im Zusammenhang des Prüfungsgebietes darstellen kann sowie spe-
zielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu beantworten vermag. 

 b) Die Aufgabenstellung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten vier Wochen vor dem Prü-
fungstermin zur Vorbereitung einer Präsentation schriftlich mitgeteilt. Die integrierte Prüfung  
beinhaltet einen freien Vortrag, an den sich ein mündlicher Prüfungsteil entsprechend Nr.1 
Buchstabe b) – e) unmittelbar anschließt. 

§ 14 
Erfassung und Anrechnung von Leistungspunkten 

(1) Für jede Kandidatin und jeden Kandidaten richtet der Prüfungsausschuss ein Leistungspunkte-
konto ein. Im Leistungspunktekonto werden die erworbenen Leistungspunkte sowie die mit Mo-
dulprüfungen und der Abschlussarbeit verbundenen Benotungen erfasst. Die individuell erkenn-
baren Leistungen werden durch die Prüferinnen bzw. Prüfer in einer vom Prüfungsausschuss 
vorgegebenen Form den Studierenden bescheinigt oder dem Prüfungsausschuss mitgeteilt. Im 
Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten können die Kandidatinnen und Kandidaten in den 
Stand ihrer Konten Einblick nehmen. 

(2) Erworbene Leistungspunkte werden nur einmal angerechnet. 

§ 15 
Abschlussarbeit (Master-Thesis) mit Abschlusskolloquium  

(1) Die Abschlussarbeit mit dem dazugehörigen Abschlusskolloquium soll zeigen, dass die Kandida-
tinnen und Kandidaten ihr Fach beherrschen und in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ein Problem aus ihrem Fach selbstständig und wissenschaftlich zu bearbeiten. Vorausset-
zung für die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit ist der Nachweis von mindestens 80 Leis-
tungspunkten gemäß § 10. 
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(2) Das Thema der Abschlussarbeit wird von gemäß § 6 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellten 
Prüferinnen und Prüfern festgelegt. Die Abschlussarbeit wird von diesen Prüferinnen und Prüfern 
betreut. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, ein Thema für die Ab-
schlussarbeit vorzuschlagen. 

(3) Auf Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dafür, dass die Kandidatinnen und Kandidaten rechtzeitig, d.h. in der Regel am Ende 
der Vorlesungszeit des dritten Semesters, ein Thema für eine Abschlussarbeit erhalten. 

(4) Die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit erfolgt über die Vorsitzende bzw. den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit beträgt 6 Monate. Thema und Aufgabenstellung 
müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungs-
zeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag 
der Kandidatinnen und Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu drei Monate 
verlängern. 

(6) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit haben die Kandidatinnen und Kandidaten schriftlich zu ver-
sichern, dass sie ihre Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht haben. 

(7) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Eine elektronische Fassung der Ab-
schlussarbeit sowie der bei empirischen Arbeiten verwendeten Daten ist in einem mit dem Prü-
fungsausschuss abzustimmenden Dateiformat zur Plagiatskontrolle auf einem vom Prüfungsaus-
schuss festzulegenden Datenträger der gedruckten Fassung beizufügen. Wird die Abschlussar-
beit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 als mit "nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. 

(8) Die Abschlussarbeit einschließlich  Abschlusskolloquium ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu 
begutachten und zu bewerten. Eine bzw. einer der Prüfer soll diejenige bzw. derjenige sein, die 
bzw. der das Thema festgelegt und die Arbeit betreut hat. Die zweite Prüferin oder der zweite 
Prüfer wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Dem Betreuer 
bzw. der Betreuerin der Arbeit wird eine Vorschlagsmöglichkeit für die zweite Prüferin bzw. den 
zweiten Prüfer eingeräumt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 16 Abs. 1 vorzunehmen 
und schriftlich zu begründen. Die Note der Abschlussarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 1,0 beträgt. Beträgt die Diffe-
renz mehr als 1,0, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin bzw. ein dritter Prüfer zur 
Bewertung der Abschlussarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Abschlussarbeit  aus 
dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Abschlussarbeit kann jedoch 
nur dann als "ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten "ausrei-
chend" oder besser sind. Ist die Benotung der Abschlussarbeit nicht mindestens "ausreichend", 
ist die Abschlussarbeit nicht bestanden und deshalb zu wiederholen. 

(9) Die Abschlussarbeit und das dazugehörige Abschlusskolloquium kann einmal wiederholt werden. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten in diesem Fall ein neues Thema. Eine Rückgabe des 
Themas der zweiten Abschlussarbeit in der in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zu-
lässig, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Anfertigung ihrer ersten Abschlussarbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatten. 

(10) Die Bewertung der Abschlussarbeit einschließlich des Abschlusskolloquiums ist den Kandidatin-
nen und Kandidaten spätestens acht Wochen nach Abgabe mitzuteilen. 

(11) Die Abschlussarbeit hat einen Umfang von 27 Leistungspunkten. 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Masterprüfung 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-

gen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
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5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt. 

 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen 
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Bildung der Noten 0,7; 4,3; 4,7 
und 5,3 ist dabei ausgeschlossen.  

(2) Die Modulnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend. 
Bei Bildung einer Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(3) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
arithmetischen Mittel der Modulnoten sowie der Note der Abschlussarbeit. Bei Bildung der Ge-
samtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend. 

(4) An Stelle der Gesamtnote "sehr gut" nach Absatz 3 wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung 
bestanden" erteilt, wenn die Abschlussarbeit mit 1,0 bewertet und der Durchschnitt aller anderen 
Noten der Masterprüfung nicht schlechter als 1,3 ist.  

§ 17 
Zusatzleistungen 

(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten können weitere als die vorgeschriebenen Leistungspunkte 
erwerben.  

(2) Als Zusatzleistung gelten Module dieses Masterstudiengangs, die zusätzlich erfolgreich abge-
schlossen werden. Zusätzlich erfolgreich abgeschlossene Module aus anderen Studiengängen 
können nur in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss als Zusatzleistung gewertet werden. Zu-
satzleistungen werden auf Antrag auf dem Zeugnis dokumentiert. Diese Leistungspunkte und 
Benotungen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

§ 18 
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen 
nach dem Erwerb aller Leistungspunkte ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Modulnoten, 
die Gesamtnote, die ECTS-Grading-Table, die Note und das Thema der Abschlussarbeit enthält. 
Auf Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse der 
Prüfungen der Zusatzleistungen und die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte Fach-
studiendauer aufgenommen. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte 
Leistung zum Erwerb von Leistungspunkten erbracht wurde. 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, erteilt 
die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hier-
über einen schriftlichen Bescheid. 

(3) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. 

(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf 
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung aus-
gestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen, deren Noten und die zugehörige Anzahl von Prü-
fungsversuchen sowie die zum Bestehen der Masterprüfung noch fehlenden Leistungspunkte 
enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 
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§ 19 
Masterurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Kandidatinnen und Kandidaten die Masterurkunde mit 
dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemäß  
§ 2 beurkundet. 

(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät für Mathematik und Na-
turwissenschaften und der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät für Elektrotechnik, Informati-
onstechnik und Medientechnik sowie von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit den Siegeln der Fakultäten versehen. 

(3) Die Bergische Universität Wuppertal stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Dip-
loma Supplement Model" der Europäischen Kommission, des Europarates und der UNE-
SCO/CEPES  aus. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) wird der 
zwischen der Kultusministerkonferenz der Länder und der Hochschulrektorenkonferenz abge-
stimmte Text in der jeweils geltenden Fassung verwendet. Auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten händigt die Bergische Universität Wuppertal zusätzlich zur Ausstellung des Diploma 
Supplement Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer Sprache aus. 

(4) Die Notenverteilungsskala des Masterstudiengangs Informatik wird gemäß den Vorgaben des 
ECTS Leitfadens in der aktuell gültigen Fassung in einer Tabelle dargestellt. 

III. Schlussbestimmungen 
 

§ 20 
Ungültigkeit der Masterprüfung 
Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat beim Erwerb der Leistungspunkte getäuscht und wird die-
se Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Leistungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, ent-
sprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zum Erwerb von Leistungspunkten nicht erfüllt, 
ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch erfolgreichen 
Erwerb der Leistungspunkte geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätz-
lich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues Zeugnis zu erteilen. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Aus-
stellung des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Mastergrad abzuerkennen 
und die Masterurkunde einzuziehen. 

§ 21 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prüfungen Einsicht in ihre Prüfungsarbeiten, Bewer-
tungen und Begutachtungen gewährt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses gestellt werden. Näheres regelt der Prüfungsausschuss. 
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§ 22 
In-Kraft-Treten, Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen als Ver-
kündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal in Kraft.  

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Mathematik und Naturwis-
senschaften vom 29.05.2019 und des Beschlusses der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik 
und Medientechnik vom 03.06.2019. 

 

Wuppertal, den 11.06.2019 

Der Rektor 
der Bergischen Universität Wuppertal 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Lambert T. Koch 
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INF.MScAbschAbschlussprojekt Master Informatik
Gewicht der Note

30
Workload

30 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden können selbstständig einen umfangreicheren und tiefer gehenden informatische Sachverhalt
erarbeiten und neue Erkenntnisse gewinnen. Dabei setzen sie die im Master-Studiengang erworbenen Methoden ein.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 35022 Abschlussarbeit (Thesis) 6 Monate 1 27

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

AKap.InfPrak Ausgewählte Kapitel der Praktischen Informatik
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben im Bereich der Software-Entwicklung, des Projektmanagements oder bei der Formulierung
von Aufgabenstellungen und deren algorithmischer Umsetzung in ein Programm vertiefte Kenntnisse erworben.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34891 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

AKap.InfTech Ausgewählte Kapitel der Technischen Informatik
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit aktuellen oder anspruchsvollen Themen der technischen Informatik vertraut.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34921 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Stand: 29.5.2019

AKap.InfThe Ausgewählte Kapitel der Theoretischen Informatik
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit komplexen Zusammenhängen der theoretischen Informatik vertraut. Sie beherrschen
exemplarisch eine größere Klasse der zu Grunde liegenden Konzepte und sind in der Lage, diese geeignet
einzusetzen, anzupassen oder neu zu entwickeln.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 35000 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 35050 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

AKap.WM Ausgewählte Kapitel der Wirtschaftsmathematik
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben im Studienschwerpunkt Wirtschaftsmathematik in einem Teilbereich zusätzliche Kenntnisse
und Methoden erworben.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34985 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

AKapData Ausgewählte Kapitel in Data Analytics
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben im Bereich der Datenanalyse, -visualisierung, maschinellen Lernen oder im Bereich der
Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen vertiefte Kenntnisse erworben.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34876 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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FBE0253 Blockchain-Technology and Applications
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

By completing the course, students will get to know the fundamental principles of blockchain technology as well as
different blockchains and blockchain-backed applications. The participants will be enabled to critically evaluate the
strengths and weaknesses of blockchain-backed solutions and to prototypically implement a blockchain-backed
approach to support a specific task.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet. Bei 1-25 Teilnehmern findet eine mündliche Prüfung statt. Bei mehr als 25
Teilnehmern wird schriftlich geprüft.

Modulabschlussprüfung ID: 35011 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 3

Modulabschlussprüfung ID: 34951 Mündliche Prüfung 20 Minuten unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

CompFi1 Computational Finance 1
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students become familiar with basic concepts in Computational Finance. They learn how to model in finance,
develp and use simulation tools and judge their efficiency and practicability in front offices.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 6661 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6711 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

5
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CompFi2 Computational Finance 2
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with basic concepts numerical methods applied in Computational Finance. They are able to
solve numerically partial differential equations arising in finance, and can interpret the numerical results.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 6530 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6537 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0252 Deep Learning
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erlangen tiefgreifende Kenntnisse über die Funktionsweise moderner Verfahren aus dem Bereich
Deep Learning. Sie sind mit der Funktionsweise verschiedenster Architekturen von künstlichen neuronalen Netzen
vertraut und kennen die passenden Anwendungen der jeweiligen Architekturtypen. Sie lernen moderne und
fortgeschritten Konzepte für das Training von komplexen Architekturen kennen und sind in der Lage passende Modelle
und Trainingsverfahren für neue Problemstellungen zu konzipieren. Darüber hinaus sind sie mit den Konzepten der
Implementierung dieser Methoden vertraut und in der Lage komplexe Deep Learning Anwendungen mit modernen und
aktuellen Deep Learning Framework zu entwickeln.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 34922 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 34894 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

6



Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

FBE0207 Digitale Transformation
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit den Elementen der Digitalen Transformation vertraut, kennen die unterschiedlichen
Dimensionen selbiger und beherrschen Reifegradmodelle zur Bewertung und Handlungsempfehlungsbestimmung
insbesondere für Unternehmen. Weiter kennen Sie grundlegende digitale und digitalisierte Geschäftsmodelle
und verfügen über die Fähigkeiten analoge zu digitalisierten Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Sie können
die Bedeutung von digitalen Daten für die Digitale Transformation einordnen und ihre Erschließung und
Zusammenführung beurteilen sowie technisch beschreiben.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 35030 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 34986 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE209 Digitalisierung und informationstechnische Netzwerke
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Studierende erlangen vertiefende Kompetenzen in der Digitalisierung unter Zuhilfenahme informationstechnischer
Netzwerke.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34961 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

7



Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

Algo1 Discrete Methods for Numerical Computation
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with graph theoretic concepts and methods and are able to apply these to problems in
Scientific Computing, e.g. for grid partitioning or in algorithms for factorizing sparse matrices.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Numerical methods and basic knowledge of data structures from a Bachelors’ programme.

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination of the module is announced at the beginning of the semester in which the examination will
be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 6475 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6565 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0202 Einführung in MATLAB/Simulink für die elektrische
Energietechnik

Gewicht der Note

3
Workload

3 LP

Qualifikationsziele:

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird den Studierenden eine praxisorientierte Einführung in die methodischen
Grundlagen der MATLAB-Software angeboten. Die Anwendungsgebiete und grundlegenden Funktionsweisen werden
vermittelt. Anschließend werden diejenigen Aspekte der Software vertieft, welche im Ingenieurwesen von Relevanz
sind. Die Studierenden können grundlegende energietechnische Problemstellungen mit Hilfe des Softwarepaketes
MATLAB/Simulink lösen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 35045 Sammelmappe mit Begutachtung  unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

8
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Stand: 29.5.2019

Auf.Stat Fortgeschrittene Kapitel der Statistik
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit wichtigen Verfahren der multivarianten Statistik vertraut. Sie kennen ihre mathematischen
Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten, und sie sind in der Lage, die Verfahren fachgerecht anzuwenden und
anzupassen. Verteilungsunabhängige Verfahren werden angewandt.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Angewandte Statistik aus Bachelor

Modulabschlussprüfung ID: 35020 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

Sprach Fremdsprachen
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit unterschiedlichen Kommunikationskontexten der Berufs- und Geschäftswelt vertraut.
Sie können authentische Materialien (Diagramme, Tabellen, Zeitungen, Geschäftsdokumente) aus dem Kontext von
Wirtschaft und Technik diskutieren und analysieren. Sie haben einen Wortschatz und Redewendungen ebenso erlernt
wie angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit internationalen Geschäftspartnern. Die Studierenden können
aktiv an Fachgesprächen in der jeweiligen Fremdsprache teilnehmen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Modulteilprüfung umfasst außer der Klausur auch eine Präsentation oder einen Essay.

Modulabschlussprüfung ID: 6697 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 3

Modulabschlussprüfung ID: 6753 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

9



Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

Z.Gründ Grundzüge des Gründungsmanagements
Gewicht der Note

12
Workload

12 LP

Qualifikationsziele:

Den Studierenden werden grundlegende betriebswirtschaftliche Aspekte des Managements von
Gründungsunternehmen aus einer interdisziplinären Perspektive vermittelt. Sie werden in die Lage versetzt,
Gründungsvorhaben kritisch zu bewerten und ggf. umzusetzen. Insbesondere erwerben sie fachliche Kompetenz
(Einführung in die Unternehmensgründung), methodische Kompetenz (z.B. Erstellung von Geschäftsplänen) und
soziale Fähigkeiten (z.B. Bearbeitung von Team-Aufgaben zu einzelnen Gründungs-Fallstudien).

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Das Modul wendet sich an Studierende und Gründungsinteressierte mit geringen betriebswirtschaftlichen
Vorkenntnissen und kann ohne Voraussetzungen gehört werden.

Modulabschlussprüfung ID: 6575 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 12

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0255 Information Retrieval
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

By completing the course, students will get to know the importangt information retrieval tasks, e.g. ,Web search and
recommendation. The participants will understand the conceptual requirements of specific retrieval tasks and be
able to devise retrieval approaches consisting of suitable data structures and algorithms to address these tasks. The
participants will be able to evaluate the strengths and weaknesses of retrieval approaches and to implement suitable
retrieval approaches to solve complex practical information retrieval problems.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet. Bei 1-25 Teilnehmern findet eine mündliche Prüfung statt. Bei mehr als 25
Teilnehmern wird schriftlich geprüft.

Modulabschlussprüfung ID: 34929 Mündliche Prüfung 20 Minuten unbeschränkt 3

Modulabschlussprüfung ID: 34997 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

FBE0084 Informationstechnik für elektrische Energiesysteme
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse aus den Bereichen Regelungs-, Antriebstechnik, Mikrosystemtechnik,
elektrische Energiesysteme und Prozessinformatik. Vermittlung von Methodenkompetenz zur Auslegung von
Automatisierungssystemen. Die Studierenden erlangen vertiefende Kenntnisse für Forschung und Entwicklung.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34996 Mündliche Prüfung 45 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0085 Informationsverarbeitung
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der modernen Informationsverarbeitung einschließlich der
Quellencodierung. Sie verfügen über die Fähigkeit zur Analyse komplexer Systeme.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Für die Prüfungsteilnahme ist ein Nachweis über Teilnahme und Bestehen des Praktikums erforderlich.

Modulabschlussprüfung ID: 34949 Mündliche Prüfung 45 Minuten unbeschränkt 5

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

FBE0138 Integrierte Hochfrequenzschaltungen in der
Kommunikationstechnik

Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Studierende erlernen die Analyse und das Design von integrierten Schaltungen auf Chip-Ebene. Insbesondere die
Implementierung von Hochfrequenzsystemen in der Kommunikationstechnik.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34969 Mündliche Prüfung 45 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

INF52 Introduction to Data Science
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

This module provides students with key techniques in data analytics and statistical learning. It combines an elementary
introduction of foundational concepts in data science with hands-on exercises that show how to practically apply data
analytics techniques using state-of-the-art python packages for data analysis, visualisation, and machine learning.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 34934 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 35053 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0259 Kommunikationssicherheit für moderne Anwendungen
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erlangen tiefgreifende Kenntnisse über anwendungsspezifische Sicherheitsmechanismen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 35052 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 34947 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

FBE0087 Komponenten für Mobilfunksysteme
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden beherrschen die Prinzipien der Übertragungstechnik über Mobilfunkkanäle. Sie erlangen
einen umfassenden Überblick über heutige Mobilfunkstandards, sowie über den Aufbau der zugehörigen,
hochintegrierten Systemkomponenten. Sie erwerben spezielle Kenntnisse über die Funktion sowie den Entwurf von
Mobilfunkkomponenten.
Die Studierenden erlangen außerdem vertiefende Kenntnisse, die zu einer Tätigkeit in Forschung und Entwicklung
befähigen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34909 Mündliche Prüfung 40 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

INF58 Machine Learning on Graphs
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

In this course students will learn how data mining and machine learning techniques can be applied to extract
knowledge from complex relational data on technical, social, and economic systems. During the weekly exercise
sessions, students will get a hands-on introduction to machine learning in graphs with python using state-of-the-art
tools and libraries.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 35002 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

FBE0200 Methodischer Entwurf elektronischer Systeme
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage elektronische Systeme hinsichtlich Ihrer Zuverlässigkeit zu analysieren und zu
bewerten. Sie können Anforderungen an elektronische Systeme in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
unterscheiden und beherrschen entsprechende Werkzeuge, den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden.
Beispiele hierfür sind die Durchführung von Toleranzrechnungen sowie die Erstellung EMV-gerechter Layouts im
Bereich des funktionalen Entwurfs sowie die Kenntnis von Ausfallmechanismen von Bauelementen und Systemen und
die Erstellung von Fehlerbaumanalysen und FMEAs betreffend die nicht-funktionalen Anforderungen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34964 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0147 Multimodale Mensch-Maschine-Systeme
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen vertiefende Kenntnisse über Forschung und Entwicklung im Bereich der Mensch-Prozess-
Interaktion. Sie beherrschen Methoden und kennen Systeme der Interaktion mittels Haptik, Sprache, Bewegtbild,
Standbild sowie aller weiteren Modalitäten menschlicher Sensorik und Aktorik.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 2088 Mündliche Prüfung 45 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

NumAna1 Numerical Analysis and Simulation 1
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with complex algorithms for the numerical simulation of ordinary differential equations.
They are able to analyze and classify such algorithms, to apply them properly and develop them further.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Numerical mathematics from a Bachelors’ programme; particularly suited for students with Bachelor in Mathematics,
Financial Mathematics or Applied Science.

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 6749 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6738 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

NumAna2 Numerical Analysis and Simulation 2
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Students are familiar with complex algorithms for the numerical simulation of partial differential equations and
are able to analyze and classify them, apply them properly and develop them further.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Numerical analysis at Bachelor level; particularly suited for students with Bachelor in Mathematics, Financial
Mathematics or Applied Science; Numerical Analysis and Simulation for ODEs

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 6507 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6714 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

NM3 Numerical Linear Algebra
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

The students become familiar with basic concepts of Numerical Mathematics. They are able to analyze and develop
basic schemes in Numerical Analysis of Linear and Nonlinear systems.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 35013 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 34994 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE0099 Numerische Methoden des Computational Engineering
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden verfügen über Erfahrungen mit der Parallelisierung von Algorithmen zur Lösung realistischer
Problemstellungen im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Sie haben einen Überblick über moderne
Computerarchitekturen und sind mit Clustercomputing auch durch praktische Erfahrung vertraut. Die Studierenden
erlangen vertiefende Kenntnisse für Forschung und Entwicklung.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 6961 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 6994 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

FBE0100 Optimierungsmethoden der Regelungstechnik
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen tiefgehende Kenntnisse aus den Bereichen Regelungs-, Antriebstechnik,
Mikrosystemtechnik, elektrische Energiesysteme und Prozessinformatik. Es werden Methodenkompetenzen
zur Auslegung von Automatisierungssystemen vermittelt. Die Studierenden erlangen vertiefende Kenntnisse für
Forschung und Entwicklung.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 7090 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

Algo2 Parallel Algorithms
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students know the special algorithmic demands in High Performance Computing. They are able to design
parallel algorithms and to analyze them, in particular with respect to efficiency.
 

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 6470 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6605 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

FBE0132 Regenerative Energiequellen
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Studierende erlangen grundlegende Kompetenzen für weiterführende Veranstaltungen ihres Studiums. Diese
bestehen in vertieften Kenntnissen über Arten, Reichweite, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit regenerativer
Energiequellen.
Die Studierenden lernen die technische und wirtschaftliche Nutzung dieser Energiequellen sowie deren möglicher
Beiträge zur Deckung des Energiebedarfes kennen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 34875 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 35010 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

AKap.NAaA Selected Topics in Numerical Analysis and Algorithms
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with complex simulation algorithms in applications from industry and economy. They have a
thorough understanding of the methods, are able to analyze and classify them, to apply them properly in the respective
context and to develop them further, based on additional references.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 6680 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

STopSC Selected Topics in Scientific Computing
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with special topics in scientific computing, including application fields, advanced methods
or modern computer architectures. They have a detailed understanding of these topics and are able to apply the
methodology in the respective context.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Introduction to Numerical Analysis and Fundamentals of Computer Science and Programming

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 34953 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 35054 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

FBE212 Seminar Computer Engineering
Gewicht der Note

3
Workload

3 LP

Qualifikationsziele:

Erlernen von Methoden-, Sozial- und Medienkompetenz
Die Studierenden
• beherrschen Methoden der Literaturrecherche
• kennen die Prinzipien der Projektdokumentation
• beherrschen die Grundregeln zur Präsentation eines Projektes
• werden im Wesentlichen zum wissenschaftlichen Diskurs befähigt

Sie beherrschen die wissenschaftliche Erarbeitung neuer Themen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 35015 Präsentation mit Kolloquium  unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

19



Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

INF55 Seminar Data Analytics
Gewicht der Note

3
Workload

3 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden können sich selbstständig in komplexe Aufgabenstellungen einarbeiten, die erforderliche
Fachliteratur recherchieren und einschlägige Fachaufsätze in Fachzeitschriften verstehen. Sie können eigene und
fremde Ergebnisse präsentieren. Die Studierenden sind auf die Master-Thesis vorbereitet.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34881 Präsentation mit Kolloquium  unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

INF57 Seminar Scientific Computing
Gewicht der Note

3
Workload

3 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden können sich selbstständig in komplexe Aufgabenstellungen einarbeiten, die erforderliche
Fachliteratur recherchieren und einschlägige Fachaufsätze in Fachzeitschriften verstehen. Sie können eigene und
fremde Ergebnisse präsentieren. Die Studierenden sind auf die Master-Thesis vorbereitet.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34935 Präsentation mit Kolloquium  unbeschränkt 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

SKap.NAaA Special Topics in Numerical Analysis and Algorithms
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with complex simulation algorithms in applications from industry and economy. They have a
thorough understanding of the methods, are able to analyze and classify them, to apply them properly in the respective
context and to develop them further, based on additional references.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 6627 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

20



Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

INF56 Special Topics in Scientific Computing
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

The students are familiar with special topics in scientific computing, including application fields, advanced methods
or modern computer architectures. They have a detailed understanding of these topics and are able to apply the
methodology in the respective context.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Introduction to Numerical Analysis and Fundamentals of Computer Science and Programming

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

The form of the examination will be announced in that semester, when the examination will be conducted.

Modulabschlussprüfung ID: 34911 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 35003 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

SKap.InfPrak Spezielle Kapitel der Praktischen Informatik
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben im Bereich der Software-Entwicklung, des Projektmanagements oder bei der Formulierung
von Aufgabenstellungen und deren algorithmischer Umsetzung in ein Programm vertiefte Kenntnisse erworben.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 6698 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 34983 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

SKap.InfThe Spezielle Kapitel der Theoretischen Informatik
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit komplexen Zusammenhängen der theoretischen Informatik vertraut. Sie beherrschen
exemplarisch eine größere Klasse der zu Grunde liegenden Konzepte und sind in der Lage, diese geeignet
einzusetzen, anzupassen oder neu zu entwickeln.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 35005 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 35049 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

SKap.WM Spezielle Kapitel der Wirtschaftsmathematik
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben im Studienschwerpunkt Wirtschaftsmathematik in einem Teilbereich zusätzliche Kenntnisse
und Methoden erworben.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 35042 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

SKapDataA Spezielle Kapitel in Data Analytics
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben im Bereich der Datenanalyse, -visualisierung, maschinellen Lernen oder im Bereich der
Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen vertiefte Kenntnisse erworben.
 

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 34963 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Module des Studiengangs Studiengang Informatik mit dem Abschluss
Master of Science

Stand: 29.5.2019

SKap.InfAuD Spezielle Kapitel zu Algorithmen und Datenstrukturen
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit komplexen Algorithmen und Datenstrukturen vertraut. Sie beherrschen exemplarisch eine
größere Klasse solcher Algorithmen und Datenstrukturen und sind in der Lage, diese geeignet anwendungsbezogen
einzusetzen, anzupassen oder neu zu entwickeln.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 6702 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6676 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

INF53 Statistical Network Analysis
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

In this course, students get an introduction to statistical modeling and analysis techniques that can be used to study
complex networks across disciplines. The course will show how networks can be represented mathematically and how
patterns in their topology can be characterized quantitatively. Students will understand how networks shape dynamical
processes and how complex link topologies emerge from simple network formation processes. The accompanying
exercises consist of computer simulations and real-world data analysis tasks that should be solved using python.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 34918 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 34931 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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FBE0117 System- und Softwareentwicklung
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage die steigende Komplexität durch methodisches Vorgehen zu strukturieren und
handhabbar zu machen. Sie verfügen unter anderem über ein ausgeprägtes Systemdenken, unterstützt durch ein
modulares Vorgehensmodell. Sie verstehen die Qualitätssicherung von Software und Re-Engineering.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Für die Prüfungsteilnahme ist ein Nachweis über Teilnahme und Bestehen des Praktikums erforderlich.

Modulabschlussprüfung ID: 34896 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 5

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

FBE0260 Theoretische Grundlagen der angewandten
Kryptographie

Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erlangen tiefgreifende Kenntnisse über klassische Sicherheitsmodelle und Techniken zur formalen
Sicherheitsanalyse.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 34927 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten unbeschränkt 6

Modulabschlussprüfung ID: 34905 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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FBE0122 Theoretische Nachrichtentechnik
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden beherrschen die Prinzipien der stochastischen Signaltheorie und können diese auf
nachrichtentechnische Probleme anwenden.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:

Für die Prüfungsteilnahme ist ein Nachweis über Teilnahme und Bestehen des Praktikums erforderlich.

Modulabschlussprüfung ID: 35017 Schriftliche Prüfung (Klausur) 180 Minuten unbeschränkt 6

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

VerNum Verifikationsnumerik
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen die Tücken von mit dem Rechner erzielten numerischen Ergebnissen (ungenaue
Ergebnisse, falsche Ergebnisse, Vortäuschung von Lösungen,...). Ihnen sind selbstverifizierende numerische
Verfahren vertraut, mit denen zum Beispiel lineare und nichtlineare Gleichungssysteme und Optimierungsprobleme
sicher durch Berechnung von verifizierten Schranken gelöst werden können. Sie haben Erfahrung mit
dem Aufbau, der Entwicklung und dem Einsatz entsprechender Softwarewerkzeuge.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 6484 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6497 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Verm Vermittlung und Unterricht
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, einem lernenden Publikum mathematische Sachverhalte zu erklären, Lernende zu
motivieren, Arbeitstechniken zu vermitteln und Diskussionen zu strukturieren.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

WaTh Wahrscheinlichkeitstheorie
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierende haben vertiefte Kenntnisse von diskreten und nicht diskreten Zufallsvariablen und deren
unterschiedlichen Konvergenzen (fast sicher, in Wahrscheinlichkeit, in Verteilung, in Lp-Norm). Sie kennen
den Beweis des zentralen Grenzwertsatzes durch die Fourier-Transformation. Sie haben auch Produkt- und
Wahrscheinlichkeitsräume untersucht.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 6657 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 6592 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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MAT-W7 Weiterführung Stochastik: Angewandte Statistik
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen fundamentale Methoden aus der beschreibenden Statistik. Sie sind in der Lage,
Parameterschätzungen und Hypothesentests durchzuführen, und sind mit wichtigen statistischen Verfahren aus
dem Bereich Linearer Modelle vertraut. Sie sind in der Lage, durch diese Methoden fachgerecht statistische Modelle
aufzustellen und zu beurteilen sowie Ergebnisse zu interpretieren.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Zusammensetzung des Modulabschlusses:

Die Form der Modulabschlussprüfung wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, in dem die
Modulabschlussprüfung stattfindet.

Modulabschlussprüfung ID: 34968 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten unbeschränkt 9

Modulabschlussprüfung ID: 34906 Mündliche Prüfung 30 Minuten unbeschränkt 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0
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Legende

LP Leistungspunkte
MAP Modulabschlussprüfung
UBL Unbenotete Studienleistung
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